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RS OGH 1984/10/9 10Os170/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1984

Norm

StGB §39

StPO aF §281 Abs1 Z11 C

Rechtssatz

Mit einer die Annahme, daß die Voraussetzung des § 39 StGB vorliegen, aus dem Grund der Rückfallsverjährung (Abs

2) bekämpfenden Nichtigkeitsbeschwerde (Z 11) wird dann, wenn § 39 StGB vom Gericht tatsächlich nicht angewendet

würde, inhaltlich der Sache nach nur der Wegfall eines Erschwerungsumstandes angestrebt, also eine Berufung

ausgeführt.
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